
 

 

 

 

Auszug aus der aktuellen BinSchPersV vom 26.11.2021 

 

§ 48  Erwerb des Unionsbefähigungszeugnisses für Sachkundige für die 

Fahrgastschifffahrt 

Wer ein Unionsbefähigungszeugnis für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt 

erwerben will, muss 

1. mindestens 18 Jahre alt sein und 

2. den Basislehrgang für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt erfolgreich 

absolviert haben. 

 

§ 49  Basislehrgang für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt 

(1) Der Basislehrgang muss nach § 56 Absatz 1 zugelassen sein und enthalten: 

1.  eine theoretische Ausbildung, die das Erlangen der in Anlage 19 

aufgeführten Kenntnisse ermöglicht; 

2.  eine praktische Ausbildung, die das Erlangen der in Anlage 19 aufgeführten 

Fertigkeiten ermöglicht. 

(2) Der Lehrgang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Abschlussprüfung 

bestanden ist. Die Abschlussprüfung besteht aus einem theoretischen und 

einem praktischen Teil. Der Lehrgangsanbieter hat über den erfolgreich 

abgeschlossenen Lehrgang einen Nachweis auszustellen. 

(3) Der theoretische Teil der Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling den Erwerb 

der im Basislehrgang vermittelten Kenntnisse unter Beweis gestellt hat. 

(4) Der praktische Teil der Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling die praktische 

Prüfung nach Anlage 20 erfolgreich abgelegt hat. 

(5) Der praktische Teil der Prüfung wird an Bord eines Fahrzeugs oder an einer 

Landanlage abgenommen, das oder die den technischen Anforderungen nach 

Anlage 20 entspricht. 

 

§ 50 Auffrischungslehrgang für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt 

(1) Der Auffrischungslehrgang muss nach § 56 Absatz 1 zugelassen sein und aus 

der Anlage 19 Schwerpunkte zu typischen Gefahrensituationen, insbesondere 

Panikverhütung und Brandbekämpfung, enthalten und gegebenenfalls 

Informationen über neue Erkenntnisse zur Fahrgastsicherheit vermitteln. 

(2) Während des Auffrischungslehrganges muss mittels Übungen und Tests 

sichergestellt werden, dass dieTeilnehmenden sich aktiv am Lehrgang 

beteiligen. 


